
Seite 1 von 2 

 

 
 

Landkreis Görlitz 
 

 
Vorlage Nr. 
BV/195/2026 

 

Geschäftsbereich 
Dezernat I 

 

  

  

 

Beratungsfolge Termin Zuständigkeit Status der Sitzung 

Finanzausschuss 09.03.2026 Vorberatung nicht öffentlich 

Hauptausschuss 10.03.2026 Entscheidung öffentlich 

 

 
TOP 

 
Antrag Stundung 2. bis 4. Rate 2025 sowie 1. Rate 2026 Kreisumlage 
durch die Gemeinde Jonsdorf 
 

 
 
 
 
Dr. Stephan Meyer 
Landrat 
 

Beschlussvorschlag 

 
Der Hauptausschuss des Landkreises Görlitz beschließt die Genehmigung des 
Stundungsantrages zur Kreisumlage für die 2. bis 4. Rate 2025 und 1. Rate 2026 für die 
Gemeinde Jonsdorf in Höhe von 569.940,16 € bis zum 18.05.2026. 
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Finanzielle Auswirkungen: 
 

Belastungen im laufenden HH-Jahr keine 

 

Begründung 
Die zweite bis vierte Rate 2025 sind gemäß Stundung bis 18.02.2026 fällig. Die erste 
vorläufige Rate der Kreisumlage für das Jahr 2026 ist gemäß Schreiben vom 21.01.2026 
zum 18.02.2026 fällig.  
 
Die vierte Rate 2024 sowie die erste Rate 2025 in Höhe von insgesamt 265.994,54 €, welche 
ebenfalls gestundet bis 18.02.2026 waren, sind beglichen. 
 
Die Gemeinde ist derzeit nicht in der Lage, die bereits fällige zweite bis vierte Rate aus 2025 
sowie die erste vorläufige Rate 2026 zu begleichen. 
Die Gemeinde Jonsdorf bittet um Stundung der fälligen Raten der Kreisumlage in Höhe von 
569.940,16 € bis zum 18.05.2026. 
 
Die Stundung erfolgt unter Geltendmachung von Stundungszinsen, sodass dem Landkreis 
hierdurch kein finanzieller Schaden entsteht. 
 
 
Anlagen: 
Anlage 1 – Stundungsantrag Gemeinde Jonsdorf 
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